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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1989

Norm

AKVB Wassersportfahrzeuge 1991 §4 Abs1 litd

Rechtssatz

Ist in einem Versicherungsvertrag vereinbart, daß bestimmte Ereignisse (zB Niederschläge welcher Art und welchen

Ausmaßes immer) niemals höhere Gewalt darstellen, fallen ohne diese Einschränkung allenfalls als höhere Gewalt zu

qualifizierende Ereignisse nicht unter den Vertrag.
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